
Jungen Piraten e.V.

Ehrungsordnung
Beschlossen durch die Bundesmitgliederversammlung 2010.Q4

am 10.10.2010 in Düsseldorf.

Zu Ehrenmitgliedern können durch Beschluss der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des
Vorstands Persönlichkeiten ernannt werden, die sich besonders um die Verwirklichung der
Ziele der Jungen Piraten verdient gemacht haben. Ehrenmitglieder besitzen weder aktives
noch passives Wahlrecht.
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